
KOLLEKTIVVERTRAG - ANGESTELLTE IM METALLGEWERBE 

1. Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2020 

 

2. Die kollektivvertraglichen Mindestgehaltssätze für die Metallangestellten werden wie folgt erhöht: 

Verwendungsgruppe I, im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr auf € 1.500,- 

Verwendungsgruppen I bis VI um 2,4%  

Meistergruppe um 2,4%.  

 

3. Erhöhung der Ist-Gehaltssätze abhängig von der jeweiligen Einstufung: 
den Verwendungsgruppen I bis VI um 2,4,% 

der Meistergruppe um 2,4 %. 

 

4. Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen um 2,4 % 

 

 

 

 

 

 

5. Erhöhung der im Kollektivvertrag angeführten Zulagen und Reiseaufwandsentschädigungen (ohne km-Geld)  

um  2,4 %. 

 

6. Erhöhung der Sondervergütung gem. § 6 RKV um 2,4 %.  

 

7. Rahmenrechtliche Änderungen wurden nicht vereinbart. 

 

Wien, im Dezember 2019 

Die neuen monatlichen Lehrlingsentschädigungen  ab 1.1.2019 bisher 
1. Lehrjahr  (monatlich)  ..................................................  € 634,88     € 620,00 
2. Lehrjahr  (monatlich)  ..................................................  € 819,20     € 800,00 
3. Lehrjahr  (monatlich)  ..................................................  € 998,40     € 975,00 
4. Lehrjahr  (monatlich)  ..................................................  € 1.356,80     € 1.325,00 


